
 

 

5. Nachtrag zur Satzung der Bertelsmann BKK     
(in der Fassung vom 15.06.2007)  
 
Artikel I 
 
§ 2 Abs VI wird neu gefasst und die Anlage hierzu aufgehoben: 
 
Für die Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrates wird eine Entschädigung ge-
mäß § 41 Abs. 3 SGB IV nicht gezahlt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates wer-
den von ihrem Unternehmen der Bertelsmann AG für die Tätigkeit im Verwal-
tungsrat freigestellt, andernfalls greift die gesetzliche Regelung zum Ersatz des 
Verdienstausfalles. Reisekosten werden nach dem Bundesreisekostengesetz in 
der jeweils gültigen Fassung ersetzt. 
 
§ 12 Abs. II Nr. 3 wird neu gefasst: 
 
3. Wahltarife Krankengeld  

 
Die Bertelsmann BKK bietet hauptberuflich selbständig Erwerbstätigen (§ 44 Abs. 
2 Nr. 2 SGB V) und unständig Beschäftigten  (§ 44 Abs. 2 Nr. 3 SGB V) einen Ta-
rif zur Aufstockung des Krankengeldes und nach dem KSVG (Künstlersozialversi-
cherungsgesetz) versicherten Künstlern und Publizisten einen Tarif zur Wahl des 
Krankengeldes von 15. bis zum 42. Tag an. 
 
Der Tarif wird gemäß § 53 Abs. 6 SGB V gemeinsam mit anderen Betriebskran-
kenkassen gebildet. 
 
Die Teilnahme bestimmt sich nach Maßgabe der Anlage zu § 12 Abs. II Nr. 3, die 
Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
§ 12 Abs. II Nr. 5 wird aufgenommen: 
 
5.  Krankengeld bei nicht kontinuierlicher Arbeit 
 
Für Mitglieder mit nicht kontinuierlicher Arbeitsverrichtung und -vergütung wird 
Krankengeld in Höhe von 70 v. H. des entgangenen Arbeitsentgelts gezahlt. Das 
Krankengeld darf 90 v. H. des entgangenen Nettoarbeitsentgelts nicht überstei-
gen. Das Krankengeld wird für die Tage gezahlt, an denen das Mitglied bei Ar-
beitsfähigkeit gearbeitet hätte. Bei der Berechnung des Höchstregelentgelts ist auf 
die tatsächlichen Arbeitstage abzustellen. 
 
§ 12 Abs. II Nr. 6 wird gestrichen 
 
Artikel II 
Der Satzungsnachtrag wurde am 21.12.2009 beschlossen und tritt ab 01.01.2010 
in Kraft. Die Regelungen zu § 12 Abs. II Nr. 3 tritt rückwirkend ab dem 01.08.2009 
in Kraft.  
 
     
Michael Aust 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 


